
Wollen wir eine dritte 5G-Antenne in unmittelbarer
Nähe zu unseren Lebens- und Wohnräumen in Kauf
nehmen? Wir sagen entschieden NEIN!

In Entfernung von nur 240 m (Oberwolfhauserstrasse 9)
und 350 m (Lochrütistrasse 4a) stehen zwei weitere
5G-Antennen. Diese wurden im (mittlerweile
rechtswidrigen) Bagatellverfahren – also ohne
Einsprachemöglichkeit der Bevölkerung bewilligt.

Im Einflussbereich aller Antennen befinden sich
schützenswerte Orte, wie der Kindergarten Bühlhof,
die KiTa plus, das Vivazzo Wohnhaus und die zahl-
reichen Wohnhäuser!
Wo Menschen leben und arbeiten, sollte die Langzeit-
belastung möglichst niedrig gehalten werden. Mit drei
5G Antennen in kürzester Distanz ist dies schlichtweg
unmöglich!

Neue Studie bestätigt: Strahlung von Mobilfunk-
antennen schädigt menschliches Erbgut!
Die ATHEM-3-Studie (Gulati et al. 2024) untersuchte
Langzeitwirkungen von Mobilfunk-Basisstationen auf
das menschliche Erbgut. Die Autoren kommen zum
Ergebnis, dass selbst geringe Strahlungswerte von
Mobilfunk-Basisstationen (1% des Grenzwerts)
langfristig ausreichen, um unser Erbgut ernsthaft zu
schädigen.

Eine der Hauptaussagen aus der Studie:
Je näher und länger am Sender, desto größer die
Wahrscheinlichkeit einer Schädigung im Erbgut. Eine
Gewöhnung (Adaption) des Organismus fand nicht
statt. Das bestätigt auch die Empfehlung der Studie
von Pearce (2019), dass ein Mindestabstand von 500
Metern zu Mobilfunk-Basisstationen bestehen sollte.

„Die elektromagnetische Verschmutzung
technischen Ursprungs ist insofern ganz
besonders heimtückisch, als sie sich der
Erkennbarkeit unserer Sinne entzieht, ein

Umstand, der eine doch eher sorglose
Herangehensweise in Bezug auf den

eigenen Schutz fördert.»

Europäisches Parlament,
Wissenschaftsgeneraldirektion, STOA-
Expertenkommission für die Bewertung

wissenschaftlich-technischer Optionen (März 2001)

5G-Mobilfunk-Antenne an der
Huebstrasse 5 in Wolfhausen bewilligt!

Es gibt
keinerlei Nachweis,
dass 5G unschädlich

ist für Mensch,
Tier und Natur.

Dringender Filmtipp: Das Digitale Dilemma
Ein neuer Dokumentarfilm von Klaus Scheidsteger über die Kehrseite der gängigen Fortschritts-
werbung. Im Film kommen nahmhafte Wissenschaftler, Wirtschaftsakteure und Rechtsanwälte zu
Wort. Sie alle verbindet die Besorgnis angesichts der unhinterfragten digitalen Hochrüstung.

Der Film ist kostenlos auf YouTube verfügbar: https://www.youtube.com/watch?v=vBe7RMnSBoo
Wir empfehlen das Abspielen des Films über ein kabelgebundenes Gerät. 

Bitte Rückseite beachten!

Obwohl zahlreiche Studien die schädlichen Auswirkungen der Mobilfunkstrahlung nachweisen, wird
der 5G-Ausbau weiterhin vorangetrieben. Wir sehen darin eine grobe Fahrlässigkeit!

https://www.diagnose-funk.org/aktuelles/artikel-archiv/detail?newsid=1570
https://www.youtube.com/watch?v=vBe7RMnSBoo


WER SIND WIR?

Wir sind eine lokale, politisch und konfessionell
unabhängige Gruppe, welcher der Schutz und
Erhalt eines lebenswerten Wohnumfeldes in
Bubikon und Wolfhausen am Herzen liegt.

Unser Name steht für das klare und einfache Ziel:
Verantwortungsvoller Umgang mit der digitalen
Entwicklung in Bubikon und Wolfhausen.

HELFEN SIE MIT?

Egal, was Sie beitragen können, Ihr Einsatz ist von
unschätzbarem Wert! 

WIE SIE AKTIV WERDEN KÖNNEN?

Werden Sie Teil der IG Bubik-ohne 5G
Kommen Sie an unsere Sitzungen (Daten siehe Website)
Unterstützen Sie uns finanziell

      (für das Baurekursverfahren)

DANKE FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG!

www.bubik-ohne-5g.ch ig@bubik-ohne-5g.ch

Wir fordern die konsequente Anwendung des Schweizerischen Umweltschutzgesetzes: 

Vorsorgeprinzip - Art. 1, Abs. 2: "Im Sinne der Vorsorge sind Einwirkungen, die schädlich oder lästig
werden könnten, frühzeitig zu begrenzen.“
Verursacherprinzip - Art. 2: "Wer Massnahmen nach diesem Gesetz verursacht, trägt die Kosten dafür."

Zeit zu handeln - Es betrifft uns alle! 
Am 2. Oktober 2024 wurde das Baugesuch von Salt Mobile bewilligt. Wir können nun innert 30 Tagen
schriftlich Rekurs erheben.

Dafür brauchen wir Ihre Unterstützung - ideell, wie auch finanziell!
Helfen Sie bitte mit, die anwohnende Bevölkerung zu informieren.
Mit einer Spende helfen Sie, die entstehenden Kosten des Rechtsweges zu tragen. Für die erste Instanz
(Baurekursgericht) rechnen wir mit 3'000 - 4'000.- CHF.

Seien wir wachsam, seien wir aktiv! Nur eins seien wir nicht: Passiv und tatenlos, in der Hoffnung,
dass es „Andere“ schon richten… Es ist Zeit vollumfänglich Verantwortung zu übernehmen.
Für Mensch, Tier und Natur!


